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Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers
bei Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistungen

Hiermit wird zur Vorlage bei dem leistenden Unternehmer/Subunternehmer
bescheinigt, dass

LUEB+WOLTERS GmbH & Co. KG
(Name und Vorname bzw. Firma)

46325 Borken. Landwehr 59
(Anschrift, Sitz)

Bauleistungen im Sinne des § 1 3b Absatz 2 Nr. 4 UStG

Gebaudereinigungsleistungen im Sinne des § 13b Absatz 2 Nr. 8 UStG

nachhaltig erbringt und

unter der Steuernummer 5307/5814/0393

Z unter der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DEl 24171069

registriert 1st.

Für die o. g. empfangenen Leistungen wird deshaib die Steuer vom Leistungsempfanger
geschuldet ( I 3b Absatz 5 UStG).

Diese Bescheinigung verliert ihre GUltigkeit mit Ablauf des: 30.06.2026
(Die Gultigkeitsdauer der Bescheinigung 1st auf einen Zeitraum von längstens drei Jabren nach Ausstellungsdatum zu beschr8nken.)

< iensts pl) Dieses Schreiben wurde maschinell ersteilt und 1st ohne Unterschrift gultig.
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Steuernummer 5307/5814/0393

Rechtsbehelfsbelehrung

Sie können die Erteilung des Nachweises zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfangers bei
Bauleistungen und/oder Gebaudereinigungsleistungen mit dem Einspruch anfechten. Der Einspruch 1st beim
umseitig bezeichneten Finanzamt schriftlich einzureichen, diesem elektronisch zu Ubermittein oder dort zur
Niedersch rift zu erklren.

Die Frist für die Einlegung des Einspruchs betragt einen Monat. Sie beginnt mit Abláuf des Tags, an dem lhnen
der Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfngers bel Bauleistungen und/oder
Gebaudereinigungsleistungen bekannt gegeben worden ist. Bei Zusendung durch einfachen Brief oder
Zustellung mittels Einschreiben durch Ubergabe gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur
Post als bewirkt, es sei denn, dass der Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfangers bei
Bauleistungen und/oder Gebaudereinigungsleistungen zu einem spteren Zeitpunkt zugegangen ist. Bei
Zustellung mit Zustellungsurkunde oder mittels Einschreiben mit RUckschein oder gegen Empfangsbekenntnis
ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung.

Datenschutzh inweis

Informationen Uber die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und uber lhre Rechte
nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie Uber lhre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie
bitte dem aligemeinen lnformationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses lnformationsschreiben finden Sie
unter www.finanzamt.de (unter der RUbrik ,,Datenschutz') oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.
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